
 

 

ÖFFENTLICHE 
  

BEKANNTMACHUNG 
 

der Gemeinde Möhnesee 

 
15. Nachtragssatzung 

 
vom 27.11.2025 

 
zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Möhnesee vom 

12.12.2019 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 
618) in der jeweils geltenden Fassung, der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetze vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 
155) in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 
1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. De-
zember 2021 (GV. NRW S. 1470) in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nord-
rhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (AbwAG 
NRW) vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff) zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560) in der jeweils geltenden Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Möhnesee in seiner Sitzung am 27.11.2025 folgende 15. 
Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde 
Möhnesee vom 12.12.2019 beschlossen: 
 
 

§ 1 
Der bisherige § 3 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 
(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich       5,02 €.   

In dieser Gebühr ist enthalten: 
 

a) Benutzungsgebühr zur Deckung der lfd. Kosten der  
gemeindlichen Abwasseranlage je cbm Schmutzwasser    2,20 €
         

 b) Benutzungsgebühr zur Deckung der Verbandslasten  
je cbm Schmutzwasser         2,77 € 

   
 
 c) Benutzungsgebühr zur Deckung der Abwasserabgabe/ 
  Schmutzwasser je cbm Schmutzwasser       0,05 €. 
 

Für Grundstücke, deren Eigentümer oder Nutzungsberechtigte unmittelbar von 

einem Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder -abgaben heran-gezogen 

werden, beträgt die Schmutzwassergebühr je cbm Abwasser 2,20 €.                                           

 
 

  

D e r  B ü r g e r m e i s t e r  



In dieser Gebühr ist enthalten: 
 

Benutzungsgebühr zur Deckung der lfd. Kosten der gemeindlichen Abwasseran-

lage je cbm Schmutzwasser in Höhe von         2,20 €. 

 

§ 2 

Der bisherige § 4 Abs. 9 wird wie folgt neu gefasst: 
(9) Die Niederschlagswassergebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. 

überbauter) und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1        0,72 € 

 In dieser Gebühr ist enthalten: 

 
  a) Benutzungsgebühr zur Deckung der lfd. Kosten der gemeindlichen  
       Abwasseranlage je Quadratmeter          0,53 € 
 
  b) Benutzungsgebühr zur Deckung der Verbandslasten 
     je Quadratmeter                                                                                   0,18 € 
 
 c) Benutzungsgebühr zur Deckung der Abwasserabgabe/ 
     Niederschlagswasser je Quadratmeter                                                0,01 €. 
 

Für Grundstücke, deren Eigentümer oder Nutzungsberechtigte unmittelbar von 

einem Entwässerungsverband zu Verbandslasten oder –abgaben herangezogen 

werden, beträgt die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter     0,54 €.

  

In dieser Gebühr ist enthalten: 

 
  a) Benutzungsgebühr zur Deckung der lfd. Kosten der gemeindlichen Abwasser-

anlage je Quadratmeter                                                         0,53 € 
 
  b) Benutzungsgebühr zur Deckung der Abwasserabgabe/ 
   Niederschlagswasser je Quadratmeter                                                0,01 €. 
  
 
 

§ 3 
 

Diese 15. Nachtragssatzung tritt ab 01.01.2026 in Kraft. 


